
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

16-01812
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Planfeststellungsverfahren nach Personenbeförderungsgesetz
Helmstedter Straße zwischen Leonhardstraße und Am 
Hauptgüterbahnhof
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
29.03.2016

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (Anhörung) 06.04.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 
(Anhörung)

06.04.2016 Ö

Planungs- und Umweltausschuss (Entscheidung) 20.04.2016 Ö

Beschluss:

„Der Stellungnahme im Planfeststellungsverfahren nach Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) für die Planung Helmstedter Straße zwischen Leonhardstraße und der Straße Am 
Hauptgüterbahnhof (Anlage 1) wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz des Planungs- und Umweltausschusses

Die Beschlusskompetenz des Planungs- und Umweltausschusses ergibt sich aus § 76 
Abs. 2 Satz 1 NkomVG i. V. mit der Hauptsatzung der Stadt § 6 Nr. 4 lit. b. Im Sinne dieser 
Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Vorlage um einen Beschluss über eine städtische 
Stellungnahme im Zusammenhang mit einem Planfeststellungsverfahren nach § 28 PBefG.

Anlass

Der Planungs- und Umweltausschuss hat am 08.07.2015 die Drucksache 15-00276 
„Planung der Helmstedter Straße im Abschnitt zwischen Leonhardstraße und Am 
Hauptgüterbahnhof“ beschlossen.

Die jetzt zur Planfeststellung vorgesehene Planung der Gleisanlagen basiert auf diesem 
Beschluss des Planungs- und Umweltausschusses. Veränderungen an den Gleisanlagen 
bedürfen nach § 28 PBefG der Planfeststellung. Aus diesem Grund hat die Braunschweiger 
Verkehrs-GmbH (BSVG) bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt. Die 
Planfeststellungsbehörde hat die Stadt Braunschweig als Träger öffentlicher Belange 
angeschrieben und der Stadt die Möglichkeit gegeben, sich im Rahmen des Verfahrens zu 
äußern.

Zur Fristwahrung wurde die Stellungnahme bereits an die Planfeststellungsbehörde 
vorbehaltlich der Zustimmung des Planungs-und Umweltausschusses versandt.
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Inhalt der Stellungnahme

Die Verwaltung hat die Planfeststellungsunterlagen geprüft und keinerlei wesentliche Gründe 
gefunden, Einwände zu erheben. Der Entwurf der Stellungnahme (Anlage 1) enthält eine 
Reihe von redaktionellen und inhaltlichen Hinweisen, die im weiteren Verlauf der Planung in 
gewohnt enger Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und BSVG Berücksichtigung finden 
werden. Die vollständigen Planfeststellungsunterlagen liegen derzeit zur Einsichtnahme aus. 
Dieser Drucksache sind der Erläuterungsbericht (Anlage 2) und die Lagepläne (Anlage 3) zur 
thematischen Orientierung beigefügt.

Hornung

Anlage/n:
Anlage 1: Entwurf der Stellungnahme
Anlage 2: Erläuterungsbericht aus den Planfeststellungsunterlagen Helmstedter Straße
Anlagen 3 a) bis d) : Lagepläne aus den Planfeststellungsunterlagen Helmstedter Straße
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Planfeststellung nach dem Personenbeförderungsgesetz 

Umgestaltung des Schienenverkehrsweges entlang der Helmstedter Straße zwischen Le-

onhardstraße und Am Hauptgüterbahnhof in Braunschweig 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 15.02.2016 haben Sie mir Gelegenheit gegeben, zu den Planfeststellungsun-
terlagen als Trägerin öffentlicher Belange Stellung zu nehmen. Ich habe die Unterlagen geprüft 
und übermittele Ihnen vorbehaltlich des Beschlusses des Planungs- und Umweltausschusses der 
Stadt Braunschweig am 20.04.2016 folgende Stellungnahme: 
 
Die Stadt Braunschweig begrüßt die Planung und erhebt keinerlei grundsätzliche Bedenken. Die 
Stadt Braunschweig ist bei der Planung der ÖPNV- Anlagen sehr eng eingebunden gewesen und 
hat die Planung mitgestaltet. Dessen ungeachtet werden im Verfahren die nachfolgenden Hinwei-
se gegeben. 
Die Stadt Braunschweig ist davon überzeugt, dass es im Rahmen der weiteren Planung und der 
Realisierung der Maßnahme gemeinsam mit der Braunschweiger Verkehrs-GmbH gelingt, alle 
diese Hinweise zufriedenstellend aufzugreifen. 
 
Hinweise: 
 

Abfallrecht 
 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand bestehen aus abfallrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen 
die Planung. 
 

 Fachbereich Tiefbau und Verkehr 
 Straßenplanung und Brücken 
 Bohlweg 30 
  
 

 Name: Herr Pottgießer 
   
 Zimmer: N 4.48 
  

 Telefon: 0531/470-3128 
  Bürgertelefon/Vermittlung: 0531 470-1 

 Fax: 0531/470-4265 
 E-Mail: detlef.pottgiesser@braunschweig.de 
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Immissionsschutz 
 
Erläuterungsbericht; zu Nr. 3.8: 
b.Lärm: 
Die unter Nr. 3.8 im letzten Absatz getätigte Aussage, dass an 8 Gebäuden dem Grunde nach 
(entsprechend den Regelungen der 16. BImSchV) ein Anspruch auf passiven Schallschutz ent-
stünde, kann derzeit nicht abschließend geklärt werden, da die Gutachten (Unterlagen Nr. 17.2 
und 17.3) aktuell überarbeitet werden.  
 
Gutachten: 
Die Gutachten Nr. 17.2 und 17.3 werden aktuell überarbeitet; eine Stellungnahme kann daher der-
zeit nicht abschließend erfolgen. 
 
Maßnahmen: 
 
Passiver Schallschutz: 
Die ggf. erforderlichenfalls durchzuführenden Maßnahmen sind in einer schalltechnischen Unter-
suchung nach 24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) durch ein nach 
§§ 26, 28 BImSchG anerkanntes Gutachterbüro zu ermitteln. Für die Feststellung erforderlicher 
Schallschutzmaßnahmen ist vom Gutachter eine Besichtigung der Gebäude/Wohnungen durchzu-
führen, um die Nutzungsart der einzelnen Räume, die Raumabmessungen und die vorhandenen 
Schalldämmmaße der Außenbauteile ermitteln zu können. Anhand dieser Angaben ist zu prüfen, 
ob das vorhandene Schalldämmmaß der Außenfassade ausreichend ist oder, ob dem Grunde 
nach Verbesserungen (i. d. R. der Einbau von Schallschutzfenstern und Lüfter) erforderlich wer-
den. 
 
Allgemeine Prüfung des Einzelfalls: 

 
Unter Nr. 1.4 (Abs. 1, Satz 2) wird davon ausgegangen, dass die gesetzlichen Richt- und Grenz-
werte in Hinblick auf Schall, Erschütterung, Emissionen durch die geplanten Maßnahmen einge-
halten werden.  
Hieraus lässt sich nicht erkennen, von welchen Maßnahmen gesprochen wird; vom Vorhaben 
(= Umgestaltung des Schienenweges etc.) oder von Minderungs-/Heilungsmaßnahmen, die auf-
grund von Überschreitungen der Richt- und Grenzwerte vorgenommen werden müssen? Handelt 
es sich bei dieser Aussage um das Vorhaben, wurden zumindest bisher in den Gutachtenentwür-
fen Überschreitungen ermittelt (s. a. Erläuterungsbericht Nr. 3.8). Sollte es sich bei dieser Aussa-
ge jedoch um Minderungs-/Heilungsmaßnahmen handeln, z. B. im Sinne der 24. BImSchV, sind 
diese weder aufgeführt noch erläutert worden. Ein Zusammenhang ist daher nicht erkennbar. 
 

Gewässerschutz 
 
Bei Einleitung in das Kanalnetz ist eine qualitative und quantitative Bewertung des abzuleitenden 
Niederschlagswassers erforderlich, entsprechende Umweltqualitätsnormen sind in Abstimmung 
mit der SE|BS einzuhalten. 
 

Bodenschutz 
 
Aus Altlastensicht bestehen gegen die Planung keine Bedenken. Ich verweise allerdings auf mei-
ne Stellungnahme vom 03.11.2015 bezüglich vorhandener Grundwassermessstellen. In Kürze 
wird im Bereich der Helmstedter Straße, auf Höhe der Einmündung Ackerstraße noch eine weitere 
Grundwassermessstelle errichtet werden, so dass sich dann nunmehr vier Messstellen im Pla-
nungsbereich bzw. unmittelbar angrenzend daran befinden werden (s. Lageplan in der Anlage).  
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Kampfmittel 
 
Im Bereich der beabsichtigten Maßnahmen besteht aufgrund der Bombardierungen des Zweiten 
Weltkrieges der Verdacht auf Kampfmittel. Aus Sicherheitsgründen sind Erdarbeiten 
baubegleitend auf Kampfmittel zu überwachen mit anschließender Sohlensondierung. 
 

Klima/Luft  
 
Aus stadtklimatischer und lufthygienischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Erläuterungsbericht, zu Nr. 1.2: Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
Hier wird dargestellt, dass eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls für das Vorhaben gemäß 
„Bau einer nicht von Nummer 4 erfassten Landes-, Kreis-, Gemeinde- oder Privatstraße (Anlage 1, 
Nr. 5 zu § 3 Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG))“ durch-
geführt wurde.  
 
Da es sich bei dem Vorhaben um den Bau einer Bahnstrecke für Straßenbahnen handelt, ist die 
allgemeine Vorprüfung aufgrund von Nr. 14.11 (Bau einer Bahnstrecke für Straßenbahnen, Stadt-
schnellbahnen …..) des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchzuführen.  
Dies ist in der Anlage 19: „Umweltfachliche Untersuchung - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls“ 
richtig dargestellt. 
 
Der Text des Erläuterungsberichtes sollte entsprechend geändert werden. 
 

Feuerwehr 
 
Gegen die vorgelegte Planung bestehen aus Sicht des Brandschutzes keine grundsätzlichen Be-
denken. 
 
Die Zufahrt auf das Gelände vom Marienstift sowie alle Belange, insbesondere etwaiger Aufstell-
flächen für die Drehleiter auf der Straße (z. B. Fahrleitungen, Baumscheiben, Maststandorte) be-
treffend, haben den Anforderungen an das NdsMBl. 37 q_2012 (Flächen für die Feuerwehr) zu 
genügen. Abweichungen hiervon können im Einzelfall gestattet werden, wenn planerisch der 
Nachweis der Dennoch-Funktionalität zur Erfüllung der Schutzziele gewährleistet ist und eine 
künftige, negative Veränderung im baulichen Bestand ausgeschlossen ist. 
 

Denkmalschutz 
 
Der Planung wird zugestimmt. 
 
Redaktioneller Hinweis: Auf Seite 31 der textl. Erläuterungen steht „Amt für Denkmalpflege“. Rich-
tigerweise müsste es „Referat Stadtbild und Denkmalpflege“ heißen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. V. 
 
 
Leuer 
 

Anlage: 
Übersicht der Grundwassermessstellen 
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Anlage Übersicht der Grundwassermessstellen 
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Anlage 3a
ohne Maßstab
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Anlage 3b
ohne Maßstab
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Anlage 3c
ohne Maßstab
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Anlage 3d
ohne Maßstab
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